701.111

Ordnung fur den Verband evangelisch-reformierter
Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen
(Verbandsordnung)

(Stadtischer Kirchgemeindeverband, Statut)

vom 29. August 2010

Ingress

Die vorliegende Verbandsordnung legt die Organisation des Verbandes evangelisch-reformierter
Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen (nachfolgend "Verband" genannt) fest und auferlegt seinen
Organen Rechte und Pflichten. Neben den besonderen Bestimmungen fiir den Verband enthalt die
vorliegende Verbandsordnung aus praktischen Griunden auch Artikel aus der Verfassung der
evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen vom 22. September 2002 (RKV), aus der
Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen vom 29. November 2006
(KO), und aus der Verfassung des Kantons Schaffhausen vom 17. Juni 2002 (KV), teils wortlich zitiert,
teils sinngemass angepasst an die Verhaltnisse des Verbandes. Die entsprechenden Artikelnummern sind
jeweils in den Marginalien erwahnt.

Soweit fur Funktionen die mannliche Form verwendet wird, ist stets auch die weibliche gemeint.
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1. Grundlagen und allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Name, Sitz und Zweck

! Unter dem Namen "Verband evangelisch-reformierter Kirchgemeinden in der Stadt
Schaffhausen" (nachstehend: "Verband") haben sich, gestiitzt auf Art. 23 RKV und
Art. 74 KO', die selbstandigen Kirchgemeinden Schaffhausen-Buchthalen®,
Schaffhausen-St. Johann-Miinster’, Schaffhausen-Steig und Schaffhausen-Zwingli zur
Erfiullung gemeinsamer Aufgaben zusammengeschlossen.

2 Der Sitz des Verbandes befindet sich in Schaffhausen.

3 Der Verband bezweckt, im Rahmen der kantonalkirchlichen Bestimmungen das
Finanzwesen, das Personalwesen, das Bauwesen, sowie die Verwaltung
gemeindeubergreifender Belange zentralisiert zu organisieren.

4 Die Gemeinden des Verbandes beachten bei ihrem Zusammenwirken im Verband
insbesondere die Grundsatze der Solidaritat, der Effektivitat und der Effizienz.

Rechtsstellung

! Der Verband ist Teil der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen
als 6ffentlich-rechtlicher Kérperschaft im Sinne von Art. 108 KV*. Der Verband
besitzt 6ffentlich-rechtliche Personlichkeit im Sinne von Art. 23 RKV bzw. Art. 74
Abs. 2 KO und vertritt im Umfang der ihm ubertragenen Aufgaben die ihm
angehorenden Kirchgemeinden.

2 Er ist vermogensfahig und zur Erhebung von Steuern berechtigt.

3 Die Kirchgemeinden bleiben in ihren Rechten und Pflichten selbsténdig, soweit sie
ihre Aufgaben nicht an den Verband delegiert haben. Die Kirchgemeinden bleiben
fur das kirchliche Leben autonom.

Beitritt, Austritt, Ausschluss und Auflésung

! Der Verband ist offen zur Aufnahme weiterer Kirchgemeinden der Stadt
Schaffhausen. Ein Beitritt einer weiteren Kirchgemeinde bedarf der Zustimmung der
Mitglieder aller dem Verband angehorenden Kirchgemeinden an der Urne.

? Der Austritt einer Kirchgemeinde bedarf des Beschlusses durch Urnenabstimmung
der betreffenden Kirchgemeinde. Der Austritt ist auf Ende eines Kalenderjahres
moglich unter Wahrung einer Kiindigungsfrist von zwolf Monaten.

3 Der Ausschluss einer Kirchgemeinde setzt voraus, dass diese die Vorschriften der
Verbandsordnung willentlich verletzt und damit den Zwecken des Verbandes
zuwiderhandelt. Er bedarf der Zustimmung der Mitglieder aller iibrigen dem
Verband angehorenden Kirchgemeinden an der Urne. Der Ausschluss ist auf Ende
eines Kalenderjahres moglich unter Wahrung einer Frist von zwolf Monaten.

* Ein Austritt oder Ausschluss fiithrt nicht automatisch zur Auflésung des Verbandes,
es sei denn, es wirde nur noch eine einzige Kirchgemeinde im Verband verbleiben.
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® Die Auflésung des Verbandes kann auch durch Urnenabstimmung aller dem
Verband angehorenden Kirchgemeinden erfolgen.

® Bei Auflésung wird das Verbandsvermégen, gemessen an dessen Verkehrswert, im
Verhaltnis der Anzahl Mitglieder auf die einzelnen Kirchgemeinden aufgeteilt. Dies
gilt analog bei Austritt bzw. Ausschluss einer Kirchgemeinde. Bei der Zuteilung der
Vermogenswerte ist nach Moglichkeit die Gemeindezugehorigkeit der einzelnen
Aktiven und Passiven zu berucksichtigen.

Mitgliedschaft

Die Mitglieder der dem Verband angehorenden Kirchgemeinden sind gleichzeitig
Verbandsmitglieder.

2. Struktur, Organe und Verfahrensbestimmungen

Art. 5

Art. 6

Organe und Behorden

! Organe des Verbandes sind”’:

a) Die stimmberechtigten Mitglieder;
b) die Delegiertenversammlung;

c) der Vorstand;

d) die Geschaftsprifungskommission;
e) die Revisionsstelle;

f) die Verwaltung und,

g) die Kirchgemeindeversammlungen;
h) die Kirchenstande;

2 Behérden:

Als Behorden im Sinne der Verbandsordnung gelten die Delegiertenversammlung,
der Vorstand, die Geschaftsprifungskommission, die Revisionsstelle sowie die
Kirchenstande.

3 Amtsdauer:

Die in dieser Ordnung genannten Behordenmitglieder werden grundsatzlich fir eine
Amtszeit von vier Jahren gewahlt. Die 4-jahrige Amtsdauer beginnt am 1. Juni und
endet am 31. Mai".

Die Stimmberechtigten

1
Stellung:
Die Gesamtheit der Stimmberechtigten stellt das oberste Organ des Verbandes dar’.

? Stimm- und Wahlrecht:

Das Stimm- und Wahlrecht der Mitglieder des Verbandes® richtet sich nach den
Vorschriften des Gesetzes iiber die kirchlichen Abstimmungen und Wahlen
(Wahlgesetz’.

3 Urnenabstimmungen: 7
Die Abstimmungen finden an der Urne statt'’.

* Abstimmungsordnung:
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Soweit es das Wahlgesetz'' nicht néher bestimmt, erlasst der Vorstand die
erforderlichen Vorschriften iiber die Anlage des Stimmregisters, Zeit und Ort der
Aufstellung der Urnen und die Geschaftsfithrung des Biiros der Stimmberechtigten.

% Biiro der Stimmberechtigten des Verbandes'”:

Das Buro der Stimmberechtigten besteht aus dem Prasidenten, dem Vizeprasidenten
und dem Aktuar der Delegiertenversammlung sowie den Stimmenzahlern der
Kirchgemeinden.

Die Stimmenzahler wahlen fir die ordentliche Amtsdauer eine vorsitzende Person
des Buros.

Befinden sich Prasident und Vizeprasident im Ausstand oder sind sie an der
Ausiibung ihrer Funktionen verhindert, so wird das Biro durch die von den
Stimmenzahlern gewahlte vorsitzende Person geleitet.

® Beschlussverdffentlichung:
Die Beschliisse der Stimmberechtigten des Verbandes werden in den Schaffhauser
Nachrichten bzw. einer vergleichbaren Zeitung verdffentlicht'”.

Aufgaben und Kompetenzen der Stimmberechtigten

! Die Stimmberechtigten des Verbandes entscheiden {iber Anderungen dieser
Verbandsordnung, wobei das einfache Mehr der Kirchgemeindevoten entscheidet.
Bei Stimmengleichheit gilt die Vorlage als abgelehnt.

2 Die Stimmberechtigten des Verbandes treffen mit dem einfachen Mehr der giiltigen

Stimmen:

a) Entscheide iiber Ankauf und Verkauf sowie Verpfandung von Liegenschaften,
Bauten und Einrichtungen, die den Wert (Betrag) von CHF 1'500'000 tubersteigen,
in jedem einzelnen Fall,

b) Entscheide iiber Ankauf und Verkauf sowie Verpfandung von Liegenschaften,
Bauten und Einrichtungen im Wert zwischen CHF 500'000 bis CHF 1'500'000 in
jedem einzelnen Falle, sofern dieses Geschaft nicht im Voranschlag enthalten ist,

c) Entscheide uber die Erhohung des Steuerfusses.

3 Referendumsrecht:

Sofern mindestens 5% der Stimmberechtigten einer Verbandsgemeinde oder deren

Kirchenstand innert 90 Tagen vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet beim

Verbandsvorstand das schriftliche Begehren stellen, so sind die Beschliisse der

Delegiertenversammlung iiber folgende Angelegenheiten den Kirchgemeinden (lit. a

und b) bzw. den Stimmberechtigten (lit. ¢ bis e) vorzulegen:

a) Voranschlag,

b) Festsetzung des Steuerfusses (iiber Erhohungen ist obligatorisch abzustimmen),

c) Jahresrechnung,

d) Entscheide iiber den Ankauf und Verkauf sowie die Verpfandung von
Liegenschaften, Bauten und Einrichtungen, im Betrag zwischen CHF 500'000 und
CHF 1500'000 in jedem einzelnen Fall,

e) jahrlich wiederkehrende Ausgaben, im Betrag von mehr als CHF 100'000 im
einzelnen Fall.

f) Erlasse oder Anderung von allgemeinverbindlichen Reglementen, in denen
Gebuhren oder Beitrage festgelegt werden.

* Frist fir die Abstimmung:
Wird die Abstimmung im Rahmen des Verbandes in gultiger Weise begehrt, so ist sie
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innerhalb einer Frist von zwei Monaten anzusetzen.

®> Rekurs gegen Beschliisse der Stimmberechtigten:
Gegen Beschlisse der Stimmberechtigten kann innert 20 Tagen nach
Veroéffentlichung der Beschliisse beim Kirchenrat Rekurs ergriffen werden'".

Art. 8 Die Delegiertenversammlung

! Stellung:

Die Delegiertenversammlung ist das gesetzgebende Organ des Verbandes. Ihre
Verhandlungen sind offentlich. Die Delegierten vertreten ihre Kirchgemeinde im
Verband, wahlen und stimmen aber frei.

2 Mitglieder:
Jede Kirchgemeinde des Verbandes wahlt finf Mitglieder, von welchen eines ein
Pfarrer und eines ein Sozialdiakon sein durfen, in die Delegiertenversammlung.

3 Biiro der Delegiertenversammlung'’:

Die Delegiertenversammlung wahlt aus ihrer Mitte einen Prasidenten, einen
Vizeprasidenten und zwei Stimmenzahler. Im Weiteren wahlt die
Delegiertenversammlung einen Aktuar, der nicht Mitglied der
Delegiertenversammlung sein muss.

* Einladung zur Sitzung der Delegiertenversammlung:

Die Delegiertenversammlung versammelt sich zur Besorgung ihrer Geschafte auf:

a) Einladung des Prasidenten,

b) Begehren des Vorstandes,

c) schriftliches, die Griinde angebendes Verlangen von wenigstens sechs
Delegierten,

d) schriftliches, die Griinde angebendes Verlangen des Kirchenstandes einer
Verbandsgemeinde.

Zur Versammlung ist ordentlicherweise mindestens vierzehn Tage vorher

(Poststempel des Versandes) unter Angabe der Geschafte schriftlich einzuladen.

> Teilnahme des Vorstandes, der GPK, der Revisionsstelle und des Geschaftsfiihrers:
Die Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder der GPK, die Revisionsstelle und der
Geschaftsfihrer nehmen an den Sitzungen der Delegiertenversammlung mit
beratender Stimme teil. Sie haben ein Antragsrecht.

® Beschlussfahigkeit:
Die Delegiertenversammlung ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder
anwesend ist.

7 Beschlussverdffentlichung:
Die Beschliisse der Delegiertenversammlung werden in den Schaffhauser
Nachrichten bzw. einer vergleichbaren Zeitung veroffentlicht.

8 Geschaftsfithrung:
Einzelheiten sind in einer Geschaftsordnung geregelt. Soweit diese keine Regelung
enthalt, gilt die Geschéftsordnung der Synode'® sinngemass.

Art. 9 Aufgaben und Kompetenzen der Delegiertenversammlung

! Wahlen:
Die Delegiertenversammlung wabhlt:
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a) den Vorstand und dessen Prasidenten;

b) die Geschaftsprufungskommission;

c) die Revisionsstelle;

d) das Prasidium der Delegiertenversammlung.

2 Weitere Kompetenzen:

Die Delegiertenversammlung ist zustandig fur:

a) die strategische Ausrichtung des Verbandes;

b) die Aufsicht iiber die Amtsfiihrung des Vorstandes;

c) die Kenntnisnahme des Stellenplanes des Verbandes;

d) die Genehmigung von Ausfiihrungsbestimmungen zu dieser Verbandsordnung;

e) die Beschlussfassung uiber die Jahresrechnung sowie den Voranschlag;

f) Entscheide iiber den Ankauf und Verkauf sowie die Verpfandung von
Liegenschaften, Bauten und Einrichtungen, im Betrag von CHF 500'000 bis CHF
1’500'000 in jedem einzelnen Falle, sowie jahrlich wiederkehrende Ausgaben von
mehr als CHF 100'000. Vorbehalten bleibt das Referendumsrecht gemass Art. 7
Abs. 3 lit. d und e;

g) die Behandlung von Motionen, Postulaten und Interpellationen;

h) Entscheidungen bei Anstanden zwischen Kirchgemeinden und dem Vorstand.

3 Rekurs gegen Beschliisse der Delegiertenversammlung:
Gegen Beschlisse der Delegiertenversammlung kann innert 20 Tagen nach
Veroéffentlichung der Beschliisse beim Kirchenrat Rekurs ergriffen werden'’.

Der Vorstand

! Stellung:
Der Vorstand ist oberste leitende und vollziehende Behorde (Exekutive) des
Verbandes'®.

2 Mitglieder:

Der Vorstand besteht aus 4 bis 7 Mitgliedern des Verbandes, die weder amtierender
Pfarrer oder amtierender Sozialdiakon noch Mitglied eines Kirchenstandes in einer
der Verbandskirchgemeinden sind. Der Prasident und die iibrigen Mitglieder werden
von der Delegiertenversammlung gewahlt. Im Ubrigen konstituiert sich der Vorstand
selbst.

3 Konstituierung:
Der Vorstand wahlt einen Vizeprasidenten und teilt die Ressorts und Zustandigkeiten
unter seinen Mitgliedern auf'’.

* Beschlussfassung:

Zur Verhandlung und Beschlussfassung sowie zur Vornahme von Wahlen bedarf es
der Mitwirkung des Prasidenten oder des Vizeprasidenten und mindestens zweier
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit liegt der Stichentscheid beim Vorsitzenden.

®> Teilnehmende an den Vorstandssitzungen neben den Mitgliedern des Vorstandes:
An den Vorstandssitzungen nehmen mit beratender Stimme teil:

a) der Geschaftsfihrer;

b) ein Vertreter des stadtischen Pfarrkapitels;

c) ein Vertreter des stadtischen Diakoniekapitels;

d) weitere Personen, jeweils auf Einladung des Vorstandes.
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Aufgaben und Kompetenzen des Vorstands

! Koordination des kirchlichen Lebens:

Der Vorstand koordiniert - in Zusammenarbeit mit stadtischem Pfarr- und
Diakoniekapitel - kirchliches Leben in iibergemeindlichen, den ganzen Verband
betreffenden Belangen.

% Zustandigkeiten:

a)

die Jahresplanung von iibergemeindlichen kirchlichen Angeboten in
Zusammenarbeit mit den Kirchenstanden, dem Pfarrkapitel und dem
Diakoniekapitel;

Uberwachung der Tatigkeit der Verwaltung;

die Anstellung und Entlassung aller Angestellten des Verbandes; bei Angestellten,
die fiir einzelne Gemeinden tatig sind, konnen Anstellungen und Entlassungen nur
auf Antrag des zustandigen Kirchenstandes vorgenommen werden;

die Regelung der Arbeitsverhaltnisse im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften;
die Erarbeitung von Richtlinien fiir die Personalfithrung sowie die Ausarbeitung
des Stellenplanes des Verbandes im Einvernehmen mit den Kirchenstanden;

die Uberwachung der Einhaltung des Stellenplanes;

die Beurteilung von der Delegiertenversammlung vorgelegten Antragen;
Massnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und Wirksamkeit
(Effektivitat) der eingesetzten Mittel;

die langfristige Finanzplanung, das Jahresbudget und die Jahresrechnung;

die laufende Kontrolle der Finanzen;

die Bau- und Investitionsplanung;

die Beschlussfassung tiber Geschafte, die bei der Aufstellung der Voranschlage
nicht vorgesehen wurden, wobei ihm zustehen: einmalige Ausgaben bis zu CHF
500'000 in jedem einzelnen Fall und jahrlich wiederkehrende Ausgaben bis zu
CHF 100'000;

die Aufnahme von Anleihen;

die Bewirtschaftung der liquiden Mittel des Verbandes;

die Festsetzung von Entschadigungen, Gebiithren, Sitzungsgeldern und
Amtsblirgschaften;

den Unterhalt der verbandseigenen Liegenschaften und deren Verwendung in
Absprache mit den Kirchenstanden;

den Entscheid uber Gesuche um Erlass oder Teilerlass der Kirchensteuer;

die Anpassung der Verbandsordnung, soweit eine solche auf Grund von
Anderungen zwingender Vorschriften des iibergeordneten Rechts erforderlich ist.

3 Arbeitsgruppen und Kommissionen”’:

Der Vorstand kann flir wichtige Vorhaben (insbesondere wichtige Bauprojekte)
Arbeitsgruppen oder Kommissionen einsetzen, worin die betroffenen
Kirchgemeinden angemessen vertreten sind. Die Zuweisung von Aufgaben und
Kompetenzen an diese Arbeitsgruppe oder Kommission liegt im Ermessen des
Vorstandes.

* Antragsrecht an die Delegiertenversammlung:
Der Vorstand hat ein allgemeines Antragsrecht an die Delegiertenversammlung.

> Vertretung nach aussen:
Der Vorstand vertritt den Verband nach aussen und wahrt dessen Interessen.
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Die Geschiaftsprifungskommission (GPK)

! Die Delegiertenversammlung wahlt die Geschéftspriifungskommission”’, bestehend
aus drei Mitgliedern, die weder amtierender Pfarrer oder amtierender Sozialdiakon
in einer der Verbandskirchgemeinden, noch Mitglied des Vorstands sind.

2 Die Mitglieder der GPK kénnen jedoch gleichzeitig Delegierte der Kirchgemeinden
oder Mitglied in einem Kirchenstand sein.

3 Die Delegiertenversammlung ist frei, die Funktion einer
Geschaftsprufungskommission im Auftragsverhaltnis zu vergeben.

Aufgaben und Kompetenzen der GPK

! Die GPK priift die Zweckmassigkeit der Geschaftsfithrung sowie die
Rechtmassigkeit der Amtsfithrung der Organe des Verbandes und der
Kirchgemeinden des Verbandes®’.

% Die GPK erhélt die Protokolle von Vorstand und Delegiertenversammlung zur
Einsicht.

3 Im Ubrigen richtet sich die Tétigkeit der GPK nach dem Leitfaden fiir die GPK.

Die Rechnungspriifung

Die Delegiertenversammlung wahlt eine oder mehrere ausgewiesene Fachpersonen
des Rechnungswesens oder ein Revisionsunternehmen fiir die Rechnungspriifung”’.

Aufgaben und Kompetenzen der Rechnungspriifung

! Die Rechnungspriifung priift die Jahresrechnung und den Geschéftsbericht des
Verbandes.

* Die Priifung der Jahresrechnung hat festzustellen, ob der Haushalt den
bestehenden Vorschriften entspricht und den erteilten Krediten gemass gefiihrt
worden ist.

3 Die Richtigkeit der Buchfithrung kann durch vollstandige Priifung oder Stichproben
festgestellt werden.

* Die Rechnungspriifung hat Einsicht in die Protokolle von Vorstand und
Delegiertenversammlung.

Die Verbandsverwaltung

Stellung und Funktion des Geschaftsfiihrers:

Der Geschaftsfihrer fithrt die Verwaltung des Verbandes. Er fihrt die Geschafte der
Organe des Verbandes nach den Weisungen des Vorstandes und unterstiitzt die
Organe der Kirchgemeinden in administrativen Belangen.

Aufgaben und Kompetenzen der Verbandsverwaltung

! Grundsétzliches:

Der Geschaftsfithrer vollzieht die Beschliisse der Organe des Verbandes. Er ist
verantwortlich fir die administrative Fihrung und finanzielle Verwaltung des
Verbandes. Er Uibt in finanziellen, betrieblichen und administrativen Belangen
gegeniiber dem Vorstand und den Kirchgemeinden Beratungsfunktion aus.
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2 Zustandigkeiten:

Dem Geschaftsfuhrer obliegt insbesondere:

a) die Fuhrung des Stimm- und Steuerregisters der Kirchgemeinden und damit das
Register der Stimmberechtigten des Verbandes;

b) Entscheide im Bereich der allgemeinen Verwaltungsaufgaben zu treffen;

c) die Fuhrung des Buros der Verwaltung des Verbandes;

d) die Fuhrung des Finanz- und Rechnungswesens;

e) die Fuhrung eines zweckmassigen Informations- und Kennzahlensystems fiir den
Verband und die Kirchgemeinden;
die Erstellung des Jahresbudgets und der Finanzplanung;

g) die allgemeine Fihrungsunterstiitzung fur den Vorstand;

h) die Teilnahme an den Vorstandssitzungen, wobei ihm ein Antragsrecht zusteht;

i) die Uberwachung von Einzelbudgets und die Beantragung von Massnahmen bei
Budgetabweichungen zuhanden des Vorstandes;

j) das Versicherungswesen.

3 Diese Aufgaben konnen auf Beschluss des Vorstandes ganz oder teilweise an Dritte
delegiert werden”’.

Die Kirchgemeindeversammlungen

Stellung und Funktion:

Die Kirchgemeindeversammlungen nehmen die in Art. 19 aufgezahlten Funktionen
wahr. In den Belangen, die nicht dem Verband ubertragen sind, richten sich Stellung
und Funktion der Kirchgemeindeversammlung nach Art. 17 RKV™.

Aufgaben und Kompetenzen der Kirchgemeindeversammlungen

Die Kirchgemeindeversammlungen”’

a) wahlen die Abgeordneten fiir die Delegiertenversammlung;

b) stimmen ab iiber die Aufnahme weiterer Kirchgemeinden in den Verband oder
iber den Austritt der eigenen Kirchgemeinde und den Ausschluss anderer
Kirchgemeinden aus dem Verband (Art. 3);

c) stimmen ab iiber die Anderung der Verbandsordnung.

Die Kirchenstande

! Stellung:

Die Kirchenstande nehmen die in Art. 21 aufgezahlten Funktionen wahr. Die
Kirchenstande sind die Exekutiven der Kirchgemeinden und zustandig fiir alle
Belange, die nicht dem Verband ubertragen oder der Kirchgemeindeversammlung
vorbehalten sind”’.

% In den Belangen, die nicht dem Verband iibertragen sind, richten sich Stellung und
Funktion der Kirchenstédnde nach Art. 19 RKV*’,

3 Mitglieder:

Der Kirchenstand wird gebildet aus dem Prasidenten und mindestens vier weiteren
Mitgliedern der Kirchgemeinde. Die gewahlten Pfarrpersonen sowie die gewahlten
Sozialdiakone sind von Amtes wegen stimmberechtigte Mitglieder des
Kirchenstandes. Sie missen jedoch in dieser Behorde die Stimmenminderheit bilden
und sind vom Présidium ausgeschlossen. Im Ubrigen konstituiert sich der
Kirchenstand selbst.

Seite 10/14



Art. 21

701.111

Aufgaben und Kompetenzen der Kirchenstande

Die Kirchenstande”’

a) stellen Finanzplanung und Budgetierung im Rahmen des Pekuliums sicher;

b) konnen Stellenplanbegehren zuhanden des Vorstandes erarbeiten;

c) beantragen dem Vorstand die Anstellung und Entlassung des in ihrer Gemeinde
tatigen Personals, soweit dafuir nicht die Kantonalkirche zustandig ist;

d) haben an Vorstand und Delegiertenversammlung ein generelles Antragsrecht;

e) beschliessen iiber die Verwendung des Pekuliums der Gemeinde.

3. Amter und Dienste

Art. 22

Art. 23

Das Pfarrkapitel

! Zusammensetzung:
Die Gemeindepfarrer nehmen am stadtischen Pfarrkapitel teil. Dieses konstituiert
sich selbst™.

2 Antragsrecht:
Das Pfarrkapitel, beschrankt auf die Pfarrer der Verbandsgemeinden, besitzt das
Antragsrecht an die Delegiertenversammlung und den Vorstand.

3 Berichterstattung:

Die dem Pfarrkapitel angehérenden Pfarrer der Verbandsgemeinden bestimmen aus
ihren Reihen einen Vertreter. Dieser vertritt die Pfarrschaft gegen aussen und sorgt
dafiir, dass der Vorstand iiber wichtige Punkte orientiert wird und nimmt an den
Sitzungen des Vorstandes teil.

Das Diakoniekapitel

! Zusammensetzung:
Die Sozialdiakone nehmen am stadtischen Diakoniekapitel teil. Dieses konstituiert
sich selbst”'.

> Antragsrecht:
Das Diakoniekapitel, beschrankt auf die Sozialdiakone der Verbandsgemeinden,
besitzt das Antragsrecht an die Delegiertenversammlung und den Vorstand.

3 Berichterstattung:

Die dem Diakoniekapitel angehorenden Sozialdiakone der Verbandsgemeinden
bestimmen aus ihren Reihen einen Vertreter. Dieser vertritt die Sozialdiakone gegen
aussen und sorgt dafiir, dass der Vorstand uber wichtige Punkte orientiert wird und
nimmt an den Sitzungen des Vorstandes teil.
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4. Finanzverwaltung des Verbandes

Art. 24

Art. 25

Voranschlag

! Definition:

Der Voranschlag des Verbandes’ umfasst die Einnahmen und Ausgaben des
Verbandes (inkl. Pekulium der Kirchgemeinden) und ist mit einem erlauternden
Bericht zu versehen.

? Eingabe der Kirchgemeinden:

Die Kirchgemeinden erarbeiten eine Zusammenstellung ihrer Bedurfnisse und
iubergeben diese zusammen mit einer Begriindung als Antrag bis Ende August der
Verwaltung zuhanden des Vorstandes.

3 Errichten des Voranschlags:
Der Vorstand erstellt den Voranschlag zuhanden der Delegiertenversammlung.

* Entscheid:

Die Delegiertenversammlung priift den Voranschlag des Vorstandes und die
Eingaben der Kirchgemeinden und beschliesst iiber den Gesamtvoranschlag und den
Steuerfuss™ (Erhéhungen des Steuerfusses sind zwingend den Stimmberechtigten
des Verbandes vorzulegen).

Das Pekulium der Kirchgemeinden

! Definition:

Der Verband stellt den Kirchgemeinden im Rahmen eines von der
Delegiertenversammlung genehmigten Verteilschliissels ein Pekulium zur
Verfiigung, tiber das sie ausserhalb der durch den Verband finanzierten
Aufwendungen der Gemeinden frei verfugen konnen. Das Pekulium ist Teil der
Verbandsrechnung.

2 Zweck und Verwendung des Pekuliums:

Das Pekulium wird zur Finanzierung des kirchlichen Lebens in der Gemeinde
verwendet, wobei keine baulichen Aufwendungen, keine Anschaffungen fur den
ordentlichen (administrativen oder technischen) Betrieb und keine Lohne darin
enthalten sein durfen. Die Hohe und die Verwaltung des Pekuliums der
Kirchgemeinden werden separat festgelegt.

5. Schlussbestimmungen

Art. 26

Erganzendes Recht

Wo keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die Bestimmungen der
Kirchenverfassung und der Kirchenordnung sowie die weiteren fir
Gemeindeangelegenheiten relevanten kantonalkirchlichen Erlasse sinngemass
anzuwenden.
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Art. 27 Revision der Verbandsordnung

! Die Verbandsordnung kann jederzeit ganz oder teilweise auf Antrag des
Vorstandes, der Delegiertenversammlung oder, wenn 5% der Stimmberechtigten des
Verbandes ein entsprechendes schriftliches Begehren stellen, revidiert werden.
Vorbehalten bleiben die Befugnisse des Vorstandes gemass Art. 11 Abs. 2 lit. r.

% Die neue Verbandsordnung gilt als angenommen, wenn sich samtliche
Kirchgemeinden im Rahmen einer Urnenabstimmung fiir die Annahme
ausgesprochen haben.

Art. 28 Inkrafttreten

Die vorliegende Verbandsordnung ersetzt das Organisationsreglement fiir den
Verband evangelisch-reformierter Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen vom
27. August 1997. Sie ist vom Kirchenrat mit Beschluss vom 24. August 2010 und von
den Stimmberechtigten des Verbandes am 29. August 2010 genehmigt worden und
tritt auf den 1. Januar 2011 in Kraft.

Die Ordnung ist vom Kirchenrat mit Beschluss vom 24. August 2010 und von den Stimmberechtigten des
Verbandes am 29. August 2010 genehmigt worden und trat auf den 1. Januar 2011 in Kraft.

Teilrevisionen, Artikel 1:

1. Beitritt der Kirchgemeinde Schaffhausen-Buchthalen per 1. Januar 2013 (Urnenabstimmung vom 23.
September 2012).

2. Fusion der Kirchgemeinden Schaffhausen-St. Johann und Schaffhausen-Miinster per 1. Juni 2015
(Urnenabstimmung vom 9. Februar 2014).

1 RS 201.100 bzw. RS 201.200

2 Teilrevision betr. Beitritt der Kirchgemeinde Schaffhausen-Buchthalen zum Verband auf den 1. Januar 2013 durch zustimmenden Beschluss der Kirchgemeinde
Schaffhausen-Buchthalen sowie der 4 bisherigen Verbands-Kirchgemeinden in den Urnenabstimmungen vom 23. Sept. 2012; Genehmigung der Aenderung der
Verbands-Ordnung durch den Kirchenrat am 25. September 2012

3 Teilrevision betreffend Fusion der beiden Kirchgemeinden SH-St. Johann und SH-Miinster zur Kirchgemeinde SH-St.Johann-Miinster, beschlossen durch Urnenabstimmung
in den Verbandsgemeinden vom 9. Februar 2014, in Kraft seit 1. Juni 2015

* SHR 101.000

5 Wahl der Delegierten und Behorden auf Amtsdauer, siehe Art. 10 RKV (RS 201.100)
5 Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung lauft die Amtsperiode 2007-2011; siehe Art. 10 RKV (RS 201.100) und Art. 16 Wahlgesetz (RS 301.100)
7 Art. 7 RKV

8 Art. 9 RKV

9 namentlich Art. 2-3, 18-25, 32-34 und 73 Wahlgesetz (RS 301.100)

10 ygl. Art. 18ff. und 34 Wahlgesetz (RS 301.100)

'! namentlich Art. 3, 8-9, 17-34 Wahlgesetz (RS 301.100)

12 ygl. sinngemass Art. 126 KO (RS 201.200) und Art. 4 Wahlgesetz (RS 301.100)

'3 siehe Art. 15 Abs. 1 Wahlgesetz (RS 301.100)

14 Art. 39 lit. p RKV (RS 201.100) und Art. 158 Abs. 2 KO (RS 201.200)

15 sinngemass vgl. Art. 126 KO (RS 201.200)

16 RS 303.110

17 analog Art. 158 Abs. 2 KO (RS 201.200)

18 zum Teil Aufgaben und Kompetenzen analog Kirchenstand (Art. 19 RKV, RS 201.100 und Art. 128 KO, RS 201.200, sinngemass, d.h. in den geméss Art. 1 Abs. 3 der
Verbandsordnung auf den Verband tibertragenen Bereichen;zu den Kompetenzen der Kirchenstande siehe Par. 20 und 21 nachstehend

19 analog Art. 128 KO (RS 201.200), reduziert auf die Bereiche, die gemass Art. 1 Abs. 3 der Verbandsordnung auf den Verband iibertragen wurden
20 ygl. Art. 129 KO (RS 201.200) sinngeméss
2 ygl. Art. 20 RKV (RS 201.100), jedoch hier im Stadtverband mit eingeschrankter Aufgabe und Kompetenz, siehe Art. 13 Abs. 1 nachstehend
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22 im Sinne von Art. 20 RKV (RS 201.100), jedoch beschrénkt auf Priifung der Geschaftsfithrung der Organe (vgl. Art. 14-15 nachstehend)
2 im Sinne von Art. 20 RKV (RS 201.100), jedoch beschréankt auf Rechnungspriifung (vgl. Art. 12-13 vorstehend)

24 ygl. sinngemass Art. 62 Abs. 2 und 129 KO (RS 201.200)

RS 201.100

26 ygl. Art. 17 RKV (RS 201.100) und Art. 74 Abs. 1 und 3 KO (RS 201.200)

" namentlich Art. 19 RKV (RS 201.100) und Art. 128 KO (RS 201.200)

8 RS 201.100; vgl. auch Art. 128 KO (RS 201.200)

29 mit folgenden weiteren Aufgaben und Kompetenzen innerhalb des Verbandes

30 gemass Art. 77 KO (RS 201.200); es geht dabei iiber die Grenzen des Verbandes hinaus

3! Im Gegensatz zum kantonalkirchlichen Diakoniekonvent (Art. 58 RKV, RS 201.100) sind regionale Diakoniekapitel in der KO nicht vorgesehen, aber auch nicht verboten; im
Gegenteil: sie sind als Pendents zu den Pfarrkapiteln (Art. 22 vorstehend) sinnvoll

32 analog Art. 17 lit. j RKV (RS 201.100)
3 analog Art. 17 lit. j RKV (RS 201.100)

Seite 14/14


http://www.tcpdf.org

	Ordnung für den Verband evangelisch-reformierter Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen (Verbandsordnung)
	Inhaltsverzeichnis
	1. Grundlagen und allgemeine Bestimmungen
	1 Name, Sitz und Zweck
	2 Rechtsstellung
	3 Beitritt, Austritt, Ausschluss und Auflösung
	4 Mitgliedschaft
	2. Struktur, Organe und Verfahrensbestimmungen
	5 Organe und Behörden
	6 Die Stimmberechtigten
	7 Aufgaben und Kompetenzen der Stimmberechtigten
	8 Die Delegiertenversammlung
	9 Aufgaben und Kompetenzen der Delegiertenversammlung
	10 Der Vorstand
	11 Aufgaben und Kompetenzen des Vorstands
	12 Die Geschäftsprüfungskommission (GPK)
	13 Aufgaben und Kompetenzen der GPK
	14 Die Rechnungsprüfung
	15 Aufgaben und Kompetenzen der Rechnungsprüfung
	16 Die Verbandsverwaltung
	17 Aufgaben und Kompetenzen der Verbandsverwaltung
	18 Die Kirchgemeindeversammlungen
	19 Aufgaben und Kompetenzen der Kirchgemeindeversammlungen
	20 Die Kirchenstände
	21 Aufgaben und Kompetenzen der Kirchenstände
	3. Ämter und Dienste
	22 Das Pfarrkapitel
	23 Das Diakoniekapitel
	4. Finanzverwaltung des Verbandes
	24 Voranschlag
	25 Das Pekulium der Kirchgemeinden
	5. Schlussbestimmungen
	26 Ergänzendes Recht
	27 Revision der Verbandsordnung
	28 Inkrafttreten
	Schluss
	Endnoten

